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Sitzungstermine 2009 
 

 

                                   *Verabschiedung Haushalt 
 

Bei Interesse an den Tagesordnungen, können diese beim Bürgermeisterbüro unter 
� 0 21 03 / 72-106 oder mailto:miriam.russo@hilden.de angefordert werden. 

Die Tagesordnungen werden dann - entweder einmalig oder aber auch auf Wunsch regelmäßig - kostenlos zugesandt. 
**************************************** 

 

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Hilden 
 

1. Wahlbekanntmachung 
 
1. Am 27. September 2009 findet die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag statt. 

Die Wahl dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 

2. Die Stadt Hilden ist in 22 Wahlbezirke eingeteilt. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 24.08. bis 
06.09.2009 zugestellt wurden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem zu 
wählen ist. 

 

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung der Briefwahlergebnisse um 16:00 Uhr im Bürger-
haus, Mittelstr. 40, zusammen. 

 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum wählen, in dessen Wählerverzeichnis er ein-
getragen ist. 

 

4. Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass 
zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
 

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelasse-
nen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers eine schwarze kreisrunde Fläche für die Kenn-
zeichnung, 

 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf 
Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung eine 
schwarze kreisrunde Fläche für die Kennzeichnung. 

 

Der Wähler gibt seine Erststimme in der Weise ab, dass er auf dem linken Teil des Stimmzet-
tels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, 

 

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat 28.   01.*  24.  26.  28. 25. 16. 

Haupt- und Finanzausschuss   11.  27.    23.   02. 

Rechnungsprüfungsausschuss   02.        16.  

Personalausschuss  16.           

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsaussch.  09.   13.      18.  

Stadtentwicklungsausschuss 07. 04. 18. 29.  03.  19.  07. 11. 09. 

Ausschuss für Schule, Sport und Soziales  05.    10.     26.  

Kulturausschuss  11.   28.       10. 

Paten- und Partnerschaftsausschuss  18.           

Jugendhilfeausschuss  12.    04.     19.  

Wahlausschuss       20.  07.    

Wahlprüfungsausschuss           09.  

Integrationsbeirat  26.   07.   27.   12.  

Kinderparlament      09.      08. 

Jugendparlament     26.      10.  
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und seine Zweitstimme in der Weise, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blau-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welcher Landesliste sie gelten soll.  
 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem besonde-
ren Nebenraum gekennzeichnet und in einer Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe 
nicht erkennbar ist. 

 

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit 
das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 

6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, für den der Wahl-
schein ausgestellt ist, 

 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl 

 

teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimm-
zettel, einen amtlichen Wahlumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Wahlumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zu-
leiten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 
des Bundeswahlgesetzes). 

 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergeb-
nis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
 
Hilden, den 18. September 2009 
Günter Scheib 
Bürgermeister 
 
 
Öffentliche Ausschreibung der Stadt Hilden 

 
2. Offenes Verfahren der Stadt Hilden (VOL-EU) 

hier: Private Rentenversicherung 
 
Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Abschluss einer privaten Rentenversicherung aufgeschoben mit einmaliger bzw. laufender Beitrags-
zahlung zur Minderung von Pensionslasten 
Beginn des Versicherungszeitraum: 01.12.2009 
Ende des Versicherungszeitraum: individuell nach Alter der Mitarbeiter 
 
Die Verdingungsunterlagen können ab dem 07.09.2009 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden per Post, per Fax (02103 / 72 620), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
 
NEU: Ab sofort können die Verdingungsunterlagen auf Wunsch per E-Mail versandt werden. Bei 
einem Versand per E-Mail entfallen die Verwaltungsgebühren. 
 
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 13.10.2009 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt 
Hilden eingehen.  
 
Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des An-
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gebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. 
Nebenangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 
Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 
- Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen 
- Die in der Leistungsbeschreibung genannten Vertrags- und Gesellschaftsdaten 
- Die Genehmigung zum Geschäftsbetrieb gemäß § 5 bzw. § 5a des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
 
Die Bieter sind bis zum 13.11.2009 an ihr Angebot gebunden. 
 
Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestim-
mungen wenden kann:  
Vergabekammer Düsseldorf, Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf; Telefon: 0211/475-3131, 
Fax: 0211/475-3989 
 
 


